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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-3/89

1. Bringt die Kommission hinreichend ein
deutige und übereinstimmende Beweise
bei, um die Überzeugung zu begründen,
daß das Verhalten mehrerer Unterneh
men sich nur mit einem Kartell oder ei
ner abgestimmten Verhaltensweise erklä
ren läßt, müssen die betroffenen Unter
nehmen nachweisen, daß ihr Verhalten
eine befriedigende Erklärung finden
kann, ohne auf eine solche Zuwider
handlung gegen die ihnen nach Artikel
85 Absatz 1 EWG-Vertrag auferlegten
Pflichten zurückgeführt werden zu müs
sen.

2. Regelmäßige Sitzungen von Herstellern,
in denen eine Willensübereinstimmung
im Hinblick auf Preisinitiativen, Maß
nahmen zur Förderung der Durchfüh
rung der Preisinitiativen und Verkaufs

mengenziele zustande kommt, stellen
eine Vereinbarung und eine abgestimmte
Verhaltensweise dar, die nach Artikel 85
Absatz 1 EWG-Vertrag verboten sind.

3. Die Kommission hat gemäß Artikel 190
EWG-Vertrag ihre Entscheidungen mit
Gründen zu versehen und dabei die sach
lichen und rechtlichen Gesichtspunkte,
von denen die Rechtmäßigkeit der Maß
nahme abhängt, sowie die Erwägungen
aufzuführen, die sie zum Erlaß ihrer Ent
scheidung veranlaßt haben, sie braucht
jedoch bei einer Entscheidung über die
Anwendung der Wettbewerbsregeln nicht
auf alle tatsächlichen und rechtlichen
Fragen einzugehen, die von den Beteilig
ten während des Verwaltungsverfahrens
vorgebracht wurden.
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